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ÜBEREINKOMMEN 138
Übereinkommen über das Mindestalter für die 

Zulassung zur Beschäftigung

Die Allgemeine Konferenz der Internationalen Arbeitsor
ganisation,
die vom Verwaltungsrat des Internationalen Arbeitsamtes 

nach Genf einberufen wurde und am 6. Juni 1973 zu 
ihrer achtundfünfzigsten Tagung zusammengetreten 
ist,

hat beschlossen, verschiedene Anträge anzunehmen betref
fend das Mindestalter für die Zulassung zur Beschäfti
gung, eine Frage, die den vierten Gegenstand ihrer 
Tagesordnung bildet,

nimmt Kenntnis von den Bestimmungen des Übereinkom
mens über das Mindestalter in gewerblichen Betrieben, 
1919, des Übereinkommens über das Mindestalter (Ar
beit auf See), 1920, des Übereinkommens über das 
Mindestalter (Landwirtschaft), 1921, des Übereinkom
mens über das Mindestalter (Kohlenzieher und Hei
zer), 1921, des Übereinkommens über das Mindestalter 
(nichtgewerbliche Arbeiten), 1932, des Abgeänderten 
Übereinkommens über das Mindestalter (Arbeit auf 
See), 1936, des Abgeänderten Übereinkommens über 
das Mindestalter (Gewerbe), 1937, des Abgeänderten 
Übereinkommens über das Mindestalter (nichtgewerb
liche Arbeiten), 1937, des Übereinkommens über das 
Mindestalter (Fischer), 1959, und des Übereinkommens 
über das Mindestalter (Untertagearbeiten), 1965,

ist der Ansicht, daß es an der Zeit ist, eine allgemeine Ur
kunde über diesen Gegenstand aufzustellen, die die 
bestehenden, für begrenzte Wirtschaftsbereiche gelten
den Übereinkommen schrittweise ersetzen würde, um 
die vollständige Abschaffung der Kinderarbeit zu er
reichen, und

hat dabei bestimmt, daß diese Urkunde die Form eines 
internationalen Übereinkommens erhalten soll.

Die Konferenz nimmt heute, am 26. Juni 1973, das folgende 
Übereinkommen an, das als Übereinkommen über das Min
destalter, 1973, bezeichnet wird.

Artikel 1
Jedes Mitglied, für das dieses Übereinkommen in Kraft 

ist, verpflichtet sich, eine innerstaatliche Politik zu verfolgen, 
die dazu bestimmt ist, die tatsächliche Abschaffung der Kin
derarbeit sicherzustellen und das Mindestalter für die Zu
lassung zur Beschäftigung oder Arbeit fortschreitend bis auf 
einen Stand anzuheben, bei dem die volle körperliche und 
geistige Entwicklung der Jugendlichen gesichert ist.

Artikel 2

1. Jedes Mitglied, das dieses Übereinkommen ratifiziert, 
hat in einer seiner Ratifikationsurkunde beigefügten Erklä
rung ein Mindestalter für die Zulassung zur Beschäftigung 
oder Arbeit in seinem Gebiet und auf den in seinem Gebiet 
eingetragenen Verkehrsmitteln anzugeben; vorbehaltlich der 
Artikel 4 bis 8 dieses Übereinkommens darf niemand vor Er
reichung dieses Alters zur Beschäftigung oder Arbeit in ir
gendeinem Beruf zugelassen werden.

2. Jedes Mitglied, das dieses Übereinkommen ratifiziert 
hat, kann in der Folge den Generaldirektor des Internationa
len Arbeitsamtes durch weitere Erklärungen davon in Kennt
nis setzen, daß es ein höheres als das früher angegebene 
Mindestalter festlegt.

3. Das gemäß Absatz 1 dieses Artikels anzugebende Min
destalter darf nicht unter dem Alter, in dem die Schulpflicht 
endet, und auf keinen Fall unter 15 Jahren liegen.

4. Ungeachtet der Bestimmungen in Absatz 3 dieses Arti
kels kann ein Mitglied, dessen Wirtschaft und schulische 
Einrichtungen ungenügend entwickelt sind, nach Anhörung 
der beteiligten Arbeitgeber- und Arbeitnehmerverbände, so
weit solche bestehen, anfangs ein Mindestalter von 14 Jahren 
angeben.

*
5. Jedes Mitglied, das gemäß den Bestimmungen des vor

stehenden Absatzes ein Mindestalter von 14 Jahren ange
geben hat, hat in seinen nach Artikel 22 der Verfassung der 
Internationalen Arbeitsorganisation vorzulegenden Berich
ten über die Durchführung dieses Übereinkommens anzuge
ben:
a) daß die Gründe hierfür weiterbestehen oder
b) daß es von einem bestimmten Zeitpunkt an darauf ver

zichtet, die betreffenden Bestimmungen weiter in An
spruch zu nehmen.

Artikel 3

1. Das Mindestalter für die Zulassung zu einer Beschäfti
gung oder Arbeit, die wegen ihrer Art oder der Verhältnisse, 
unter denen sie verrichtet wird, voraussichtlich für das Le
ben, die Gesundheit oder die Sittlichkeit der Jugendlichen 
gefährlich ist, darf nicht unter 18 Jahren liegen.

2. Die Arten der Beschäftigung oder Arbeit, für die Ab
satz 1 dieses Artikels gilt, sind von der innerstaatlichen Ge
setzgebung oder der zuständigen Stelle nach Anhörung der 
beteiligten Arbeitgeber- und Arbeitnehmerverbände, soweit 
solche bestehen, zu bestimmen.

3. Ungeachtet der Bestimmungen in Absatz 1 dieses Arti
kels kann die innerstaatliche Gesetzgebung oder die zustän
dige Stelle nach Anhörung der beteiligten Arbeitgeber- und 
Arbeitnehmerverbände, soweit solche bestehen, eine Beschäf
tigung oder Arbeit ab dem Alter von 16 Jahren unter der 
Voraussetzung genehmigen, daß das Leben, die Gesundheit 
und die Sittlichkeit der betreffenden Jugendlichen voll ge
schützt sind und die Jugendlichen eine angemessene sachbe
zogene Unterweisung oder berufliche Ausbildung in dem 
entsprechenden Wirtschaftszweig erhalten haben.

Artikel 4
1. Soweit notwendig, kann die zuständige Stelle nach An

hörung der beteiligten Arbeitgeber- und Arbeitnehmerver
bände, soweit solche bestehen, begrenzte Kategorien der Be
schäftigung oder Arbeit, bei denen im Zusammenhang mit 
der Durchführung besondere Probleme von erheblicher Be
deutung entstehen, von der Anwendung dieses Übereinkom
mens ausnehmen.

2. Jedes Mitglied, das dieses Übereinkommen ratifiziert, 
hat in seinem ersten Bericht, den es gemäß Artikel 22 der 
Verfassung der Internationalen Arbeitsorganisation über die 
Durchführung des Übereinkommens vorzulegen hat, die Ka
tegorien der Beschäftigung oder Arbeit anzugeben, die gege
benenfalls auf Grund von Absatz 1 dieses Artikels von der 
Anwendung ausgeschlossen worden sind, unter Angabe der 
Gründe für deren Ausschluß, und in den folgenden Berich
ten den Stand seiner Gesetzgebung und Praxis in bezug auf 
die ausgeschlossenen Kategorien anzugeben und mitzuteilen, 
in welchem Umfang dem Übereinkommen in bezug auf diese 
Kategorien entsprochen wurde oder entsprochen werden 
soll.

3. Dieser Artikel berechtigt nicht dazu, eine Beschäftigung 
oder Arbeit im Sinne des Artikels 3 dieses Übereinkommens 
von der Anwendung dieses Übereinkommens auszunehmen.

Artikel 5

1. Ein Mitglied, dessen Wirtschaft und Verwaltungsein
richtungen ungenügend entwickelt sind, kann nach Anhö-


